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Nachkalkulation der Friedhofsgebühren für das Jahr 2022

Sachverhalt:

Nachdem in 2020 die Friedhofsgebühren kalkuliert und ab dem Jahr 2021 neu
festgesetzt wurden, erfolgte nach Abschluss des Wirtschaftsjahres 2021 eine
Nachkalkulation. Das Ergebnis wurde in der Werkausschusssitzung am 08.03.2023
(BV 23/4334) vorgestellt.

Aktuell liegt das Ergebnis der Nachkalkulation 2022 vor, das ebenfalls in der Anlage
den bisherigen Daten gegenübergestellt wird. Wie bereits im vergangenen Jahr und
auch bei der Neufestsetzung für das Jahr 2021 aufgezeigt, sind die aktuellen
Gebührensätze nicht kostendeckend.

Es bedarf daher einer schrittweisen weiteren Anhebung der einzelnen
Gebührensätze, um das Defizit im Bestattungswesen zumindest nicht weiter
ansteigen zu lassen. Ziel sollte es aber sein, eine deutliche Verminderung des
jährlichen Verlusts herbeizuführen.

Im vergangenen Jahr wurde daher beschlossen, dass nach Vorlage der
Nachkalkulation 2022 über mögliche weitere Gebührenanpassungen beraten wird.
Dies sollte hiermit geschehen.

Von Seiten der Verwaltung wird vorgeschlagen, eine Gebührenanpassung zum
01.01.2025 vorzubereiten.

Fachbereich Datum

Fachbereich 4 - Bauen, natürliche
Lebensgrundlagen und Eigenbetrieb WBL

08.01.2024

Beratungsfolge Sitzungstermin öffentlich /
nichtöffentlich

Werkausschuss 31.01.2024 Ö
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Finanzierung:

Es handelt sich nicht um eine Maßnahme, die einer Finanzierung bedarf.

Auswirkungen Umweltschutz:

Das Ergebnis der Nachkalkulation hat keine Auswirkungen auf die Umwelt.

Beschlussvorschlag:

Die beiden Nachkalkulationsergebnisse 2021 und 2022 werden zum Anlass
genommen rechtzeitig in 2024 eine Friedhofsgebührenanpassung mit Gültigkeit ab
dem 01.01.2025 vorzubereiten und zu beraten.

Anlagen:
Gegenüberstellung Gebührenkalkulation

(Lennart Siefert)
Oberbürgermeister


